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Die Schweizer Abgeltungsteuer

von�ra�stb�Dr.�claudia�klümpen-neusel,�senior�managerin,��
Pwc�ag�wirtschaftsprüfungsgesellschaft,�frankfurt�am�main

|� Deutschland�und�die�schweiz,�als�die�beiden�Vertragsstaaten,�initiierten�ein�
abkommen,� mit� dem� bisher� unversteuertes� Vermögen� deutscher� steuer-
pflichtiger� auf� schweizer� bankkonten� nachversteuert� und� künftige� Erträge�
einer��laufenden�abgeltungsteuer�unterworfen�werden�sollen.�künftige�Erträge�
sollen� mit� einer� der� deutschen� steuer� auf� kapitalerträge� vergleichbaren�
abgeltungsteuer��von�26,375 %�belastet�werden.� |

1. Allgemeine bestimmungen (Abkommen Teil 1)
teil� 1� bestimmt� insbesondere� die� vom� abkommen� erfassten� „Vermögens-
werte“.�sowohl�die�nachversteuerung�als�auch�die�künftige�abgeltungsteuer�
beziehen�sich�danach�nur�auf�Vermögen,�das�auf�schweizer�konten�und�Depots��
verbucht�ist.�nicht�erfasst�werden�hingegen�Vermögenswerte,�die�in�schließ-
fächern�gelagert�werden,�oder�Versicherungsverträge�(mit�einer�rückausnahme�
für� Versicherungsmäntel� als� sonderform� einer� individuellen� Vermögensver-
waltung;�diese�gelten�als�Vermögenswerte�i.s.�des�abkommens).��

im� hinblick� auf� die� regularisierung� (abgeltende� besteuerung� für� die�
Vergangen�heit�und�lastenfreie�rückkehr�in�das�deutsche�steuersystem)�bisher�
unversteuerten�� Vermögens� bedeutet� dies,� dass� beispielsweise� diejenigen��
gegenstände,��die�ein�deutscher�steuerpflichtiger�in�einem�schweizer��schließ-
fach�verwahrt�(z.b.�gold�oder�tafelpapiere),�nicht�mithilfe�des�abkommens��in�
die�legalität�zurückgeführt�werden�können�–�hier�bliebe�nur�die�möglichkeit�
einer�strafbefreienden�selbstanzeige.

Persönlich�betroffen�von�dem�abkommen�sind�nur�in�Deutschland�ansässige�
natürliche� Personen,� wobei� jedoch� bei� bestimmten� fallkonstellationen� ein�
Durchgriff� durch� gesellschaften,� stiftungen� und� trusts� auf� die� dahinter�
stehende(n)� natürliche(n)� Person(en)� erfolgt,� sofern� die� „sitzgesellschaft“�
kein�aktives�handelsgewerbe�in�der�schweiz�betreibt.

PrAxiShinweiS |� sollte�ein�deutscher�steuerpflichtiger�bis�zum�inkrafttreten�
des�abkommens�seinen�wohnsitz�in�Deutschland�aufgeben,�um�einer�nachver-
steuerung�in�der�schweiz�auf�der�basis�des�abkommens��zu�entgehen,�sei�darauf�
hingewiesen,�dass�die�Vertragsparteien�dieser�„gestaltung“�einen�riegel�vorge-
schoben�haben:�soweit�das�abkommen�eine�nachversteuerung�für�die�Vergangen-
heit�regelt,� ist�nämlich�der�wohnsitz�zum�31.12.10�für�die�frage�maßgeblich,�ob�
der� steuerpflichtige� vom� persönlichen� anwendungsbereich� erfasst� wird� oder�
nicht.�Ein�wohnsitzwechsel�nach�dem�31.12.10�entfaltet�insoweit�keine�wirkung.

nicht erfasst werden 
Vermögenswerte in 
Schließfächern oder 
Versicherungen

wohnsitzwechsel 
kommt zu spät



2X-2011� ErfolgEbEstEuErung

hier rubrik

2. regelung zur nachversteuerung (Abkommen Teil 2)
mit�inkrafttreten�des�abkommens�müssen�sich�deutsche�steuerpflichtige�mit�
Vermögenswerten�bei�schweizer�zahlstellen�entscheiden,�ob�sie�ihr�Vermögen��
einer� pauschalen� abgeltungsteuer� für� die� Vergangenheit� unterwerfen�
möchten�� oder� ob� sie� stattdessen� eine� „freiwillige“� meldung� ihrer� bank-
beziehung�an�die�deutsche�finanzverwaltung�bevorzugen.

PrAxiShinweiS |� Das�abkommen�eröffnet�die�möglichkeit,�für�jedes�einzelne�
Depot�die�wahl�zwischen�pauschaler�abgeltungsteuer�und�freiwilliger�meldung�
zu�treffen.�Demnach�ist�es�also�nicht�erforderlich,�sich�einheitlich�für�alle�konten�
und�Depots�für�die�eine�oder�die�andere�Variante�zu�entscheiden.�Dies�gilt�sowohl�
hinsichtlich�der�konten�und�Depots�bei�verschiedenen�banken�als�auch�hinsicht-
lich�verschiedener�konten�und�Depots�bei�derselben�bank.

wählt� der� deutsche� steuerpflichtige� die� pauschale� abgeltungsteuer� –� teilt�
der�steuerpflichtige�der�schweizer�bank� innerhalb�einer�bestimmten�frist�
nicht� mit,� wofür� er� sich� entscheidet,� greift� automatisch� die� Pauschal-
besteuerung�–,�ist�anhand�einer�sehr�komplexen�formel�die�fällige�steuer�zu�
berechnen.� Dabei� beträgt� der� nominale� steuersatz� zwar� einheitlich� 34  %;�
aufgrund�anderer�Variablen�wie�beispielsweise�der�Dauer�der�bankbeziehung��
und� des� Vermögenszuwachses� zwischen� dem� 31.12.02� und� dem� 31.12.10,�
schwankt�die�effektive�steuerlast�bezogen�auf�das�zum�31.12.10�vorhandene�
Vermögen�jedoch�zwischen�19 %�und�(sogar�mehr�als)�34 %,�wobei�der�steu-
ersatz�von�19 %�ausdrücklich�als�mindeststeuer�festgelegt�wird.�auf�der�basis�
von� beispielrechnungen� geht� die� schweizerische� bankiersvereinigung� von�
einer�durchschnittlichen�steuerbelastung�von�20 %�bis�25 %�des�gesamtver-
mögens�(bezogen�auf�die�zum�31.12.10�vorhandenen�Vermögenswerte)�aus.

PrAxiShinweiS | anders�als�bei�einer�steuerzahlung�aufgrund�einer�selbst-
anzeige�ist�bezugsgröße�der�pauschalen�abgeltungsteuer�für�die�Vergangenheit�
also�nicht�der�Ertrag,�der�aus�dem�Vermögen�erwirtschaftet�wurde,�sondern�das�
Vermögen�selbst.�Vereinfacht�gesprochen�werden�also�zwischen�19 %�und�34 %�
des� am� 31.12.10� vorhandenen� Vermögens� als� abgeltungsteuer� an� die� deutsche�
finanzverwaltung�abgeführt.

mit� der� einmaligen� Pauschalsteuer� sind� sämtliche� deutschen� steueran-
sprüche� für� die� Vergangenheit� abgegolten.� hierunter� fallen� gemäß� dem�
abkommen:�� Einkommensteuer,� umsatzsteuer,� Vermögensteuer,� gewerbe-
steuer�sowie�Erbschaft-�und�schenkungsteuer.

PrAxiShinweiS |� bankverbindungen,�die�erstmals�nach�dem�31.12.10�eröffnet�
wurden� und� bei� denen� kein� Vermögenstransfer� von� einer� früheren,� anderen�
schweizer�bankverbindung�stattgefunden�hat,�unterliegen�nicht�der�Pauschal-
besteuerung.�Die�jeweilige�schweizer�bank�wird�diese�konten�und�Depots�daher�
weder�der�abgeltungsteuer�für�die�Vergangenheit�unterwerfen,�noch�persönliche�
Daten�des�konto-/Depotinhabers�an�die�deutsche�finanzverwaltung�übermitteln.
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Die� abgeltende� wirkung� tritt� jedoch� nicht� ein,� soweit� die� Vermögenswerte�
aus� anderen� straftaten� als� einer� steuerhinterziehung� herrühren� oder� die�
deutschen�steuer-�und�strafbehörden�die�steuerhinterziehung�bzw.�steuer-
ordnungswidrigkeit�bereits�vor�dem�21.9.11�(unterzeichnung�des�abkommens)�
entdeckt� hatten.� Eine� von� der� schweizer� bank� einbehaltene� und� an� den�
deutschen�� fiskus� abgeführte� Pauschalsteuer� wird� in� diesem� fall� als�
freiwillige��Vorauszahlung�auf�die�konkret�geschuldete�steuer�behandelt.

möchte�der�deutsche�steuerpflichtige�die�Pauschalsteuer�vermeiden,�muss�
er�seine�bank�in�der�schweiz�ermächtigen,�der�deutschen�finanzverwaltung�
folgende�individualisierten�informationen�zu�übermitteln:

�� identität�(name�und�geburtsdatum)�und�wohnsitz,
�� soweit�der�schweizer�bank�bekannt,�die�identifikationsnummer�(§ 139b�ao),
�� name�und�anschrift�der�schweizer�bank,
�� kundennummer� der� betroffenen� Person� (kunden-,� konto-� oder� Depot-
nummer,�iban-code)�und

�� jährlicher�kontostand�per�31.12.�für�den�zeitraum�zwischen�dem�31.12.02�und�
dem�inkrafttreten�des�abkommens.

anhand�der�gemeldeten�Daten�überprüft�die�deutsche�finanzverwaltung�die�
bisher�vom�steuerpflichtigen�getätigten�angaben�in�den�steuererklärungen�
der�vergangenen�Jahre.�kommt�sie�dabei�zu�dem�Ergebnis,�dass�der�steuer-
pflichtige� bisher� nicht� alle� steuerlich� relevanten� Daten� gegenüber� seinem�
finanzamt� offen� gelegt� hat� und� dadurch� steuern� verkürzt� wurden,� gilt� die�
freiwillige�meldung�als�abgabe�einer�wirksamen�selbstanzeige�i.s.�des�§�371�
ao�bezogen�auf�die�gemeldeten�konten�und�Depots.

PrAxiShinweiS | Eine� eigenständige� selbstanzeige� des� steuerpflichtigen�
nach�den�unter�dem�schwarzgeldbekämpfungsgesetz�verschärften�regelungen�
ist� darüber� hinaus� nicht� erforderlich.� allein� die� meldung� durch� die� schweizer�
bank�gilt�als�selbstanzeige,�die�die�rechtsfolgen�der�§§�371�oder�398a�ao�auslöst.

3. Günstigerprüfung
welche� möglichkeit� im� Einzelfall� unter� finanziellen�� gesichtspunkten� vorteil-
hafter� ist�–�Pauschalsteuer�bei�gleichzeitiger�wahrung�der�anonymität�oder�
eine� selbstanzeige� mit� nachversteuerung� mit� dem� persönlichen� steuersatz�
unter�offenlegung�der�Daten�gegenüber�der�deutschen�finanzbehörde�–,�lässt�
sich� nur� auf� der� basis� einer� individuellen� Vergleichsrechnung� entscheiden.�
selbst�wenn�das�schweizer�bankgeheimnis�und�die�wahrung�der�anonymität�
für� den� deutschen� steuerpflichtigen� keine� rolle� spielen� sollten,� darf� nicht�
voreilig�� der� schluss� gezogen� werden,� die� Pauschalsteuer� im� rahmen� der�
regularisierung�� sei� stets� günstiger� als� eine� nachversteuerung� mit� dem�
persönlichen��steuersatz�zuzüglich�zinsen.�Denn�wie�bereits�erwähnt,�bezieht�
sich� die� Pauschalsteuer� auf� das� vorhandene� Vermögen,� während� die� nach-
versteuerung� mit� dem� persönlichen� steuersatz� im� rahmen� einer� selbst-
anzeige�lediglich�die�Erträge�des�Vermögens�erfasst.
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�◼ beispiel

Der� deutsche� steuerpflichtige� s� unterhält� bei� der� schweizer� bank� b� seit� dem�
1.1.02�ein�Depot,�das�zum�31.12.10�einen�wert�von�2�mio.�Eur�ausweist.�Es�wird�
unterstellt,�dass�das�Depot�einen�jährlichen�Ertrag�von�60.000�Eur�(3 %�rendite)�
abgeworfen�hat,�den�s�regelmäßig�abgehoben�und� für�seinen�lebensunterhalt�
verbraucht�hat.�Dementsprechend�hat�sich�der�wert�des�Depots�nicht�verändert.

�� s� hat� lediglich� die� Erträge� in� Deutschland� nicht� versteuert;� das� Vermögen�
selbst�soll�jedoch�nicht�unversteuerter�herkunft�sein.

�� s� unterliegt� in� Deutschland� dem� spitzensteuersatz,� der� inklusive� solz� mit�
47,475 %�angenommen�werden�soll.

Entscheidet�sich�s�für�die�Pauschalsteuer,�muss�er�mit�einer�steuerbelastung�von�
mindestens� 19  %� bezogen� auf� das� am� 31.12.10� vorhandene� Vermögen� rechnen;�
mithin�droht�eine�mindest-steuerlast�von�19 %�x�2�mio.�Eur�=�380.000�Eur.

wählt�s�hingegen�die�freiwillige�meldung�und�somit�eine�nachversteuerung�nach�
den�regeln�der�selbstanzeige,�führt�dies�zunächst�zu�einer�steuernachzahlung�
von� 47,475  %� (persönlicher� steuersatz)� x� 60.000� Eur� (rendite)� x� 10� Jahre� =�
284.850  Eur.� hinzu� kommen� zinsen� i.h.� von� 94.000� Eur� (6  %� nachzahlungs-
zinsen�p.a.),�sodass�die�gesamtbelastung�aus�der�selbstanzeige�mit�378.850�Eur�
zu�buche�schlägt.�selbst�gegenüber�der�niedrigst�möglichen�Pauschalsteuer�von�
19 %�wäre�die�freiwillige�meldung�hier�immer�noch�geringfügig�günstiger.

anders�könnte�die�berechnung�ausfallen,�wenn�auch�das�Vermögen�selbst�
– im�beispiel�also�die�2�mio.�Eur�Depotvermögen�–�bisher�unversteuert��ist.�
hätte� s� die� 2� mio.� Eur� geerbt� und� den� Vorgang� nicht� dem� Erbschaft-
steuerfinanzamt�angezeigt,�müsste�im�rahmen�einer�selbstanzeige�auch�die�
Erbst�nachentrichtet�werden.�Damit�wird�deutlich,�dass�sich�allgemeine�aus-
sagen�zur�Vorteilhaftigkeit�der�einen�oder�der�anderen�möglichkeit�verbieten.�
stets�sind�die�individuellen�umstände�des�Einzelfalls�zu�berücksichtigen.

4. erhebung einer abgeltenden Quellensteuer (Abkommen Teil 3)
um� künftige� steuervergehen� zu� erschweren,� werden� mit� inkrafttreten� des�
abkommens�� schweizer� banken� auf� kapitalerträge� einschließlich�
Veräußerungs�gewinne� eine� der� deutschen� abgeltungsteuer� entsprechende,�
ebenfalls� abgeltende�� Quellensteuer� erheben� und� an� die� Eidgenössische�
steuer�verwaltung� abführen.� Die� schweizerische� behörde� leitet� dann� die�
beträge��in�einer�zahlung�an�die�deutsche�steuerbehörde�(bmf)�weiter.�hierfür�
erhält�sie�eine�bezugsprovision�von�0,1 %.�

Da�die�deutsche�steuer�mit�dem�Einbehalt�in�der�schweiz�als�abgegolten�gilt,�
unterliegen�die�Erträge�in�Deutschland�grundsätzlich�nicht�mehr�der�Est;�eine�
anrechnung�der�in�der�schweiz�gezahlten�steuer�entfällt.�schweizer�banken�
und� die� schweizer� steuerbehörde� werden� so� zum� verlängerten� arm� des�
deutschen��fiskus,�der�in�ausländischem�hoheitsgebiet�sonst�keine�möglichkeit�
hätte,�deutsche�steuern�einzutreiben.

es kommt auf die 
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PrAxiShinweiS | Die� schweizer� banken� sind� nicht� nur� gehalten� die� eigent-
liche�abgeltungsteuer�von�25 %�einzubehalten,�sondern�auch�den�solz�von�5,5�%�
und�–�sofern�von�deutschen�anlegern�gewünscht�–�9 %�kirchensteuer�(ungeachtet��
der�tatsache,�dass�in�bayern�und�baden-württemberg�die�kirchensteuer�nur�8 %�
beträgt).�Ändern�sich�die�relevanten�steuersätze�in�Deutschland,�wirkt�sich�dies�
über� eine� Öffnungsklausel� auch� auf� die� in� der� schweiz� einzubehaltende�
abgeltung�steuer�aus.�

Ähnlich�wie�bei�der�Pauschalsteuer�für�die�Vergangenheit�und�ähnlich�wie�bei�
der� deutschen� abgeltungsteuer� kann� der� deutsche� steuerpflichtige� die�
schweizer�bank�ermächtigen,�seine�Daten�freiwillig�der�deutschen�finanz-
verwaltung�zu�melden.�Die�kapitalerträge�in�der�schweiz�werden�dann�nicht�
dort� der� abgeltungsteuer� unterworfen,� sondern� in� Deutschland.� Diese�
möglich�keit� ist� für� den� deutschen� steuerpflichtigen� insbesondere� dann�
vorteilhaft,�� wenn� er� von� der� sogenannten� günstigerprüfung� gebrauch�
machen��möchte�–�sein�persönlicher�steuersatz�für�diese�kapitalerträge�liegt�
unterhalb�von�25 %.�gleichwohl�verzichtet�er�dann�insoweit�auf�das�schweizer�
bankgeheimnis.

flankiert� wird� die� neue� abgeltungsteuer� in� der� schweiz� durch� (zahlenmäßig�
begrenzte)��auskunftsersuchen�der�deutschen�finanzverwaltung�gegenüber�der�
zuständigen�schweizer�behörde.�Dabei�muss�die�deutsche�behörde�die�identität�
des�steuerpflichtigen�kennen�und�nennen,�nicht�jedoch�die�schweizer��bank,�bei�
der�sie�konten�oder�Depots�des�deutschen�steuerpflichtigen�vermutet.

5. Schlussbestimmungen (Abkommen Teil 4)
hinsichtlich� der� schlussbestimmungen� des� abkommens� ist� vor� allem� die�
Verpflichtung� der� schweizer� steuerbehörde� zu� erwähnen,� regelmäßig�
schweizer� banken� darauf� hin� zu� kontrollieren,� ob� sie� die� sich� aus� dem�
abkommen��ergebenden�aufgaben�erfüllen.�Die�schweizer�behörde�wird�die�
Ergebnisse� in� einem� bericht� zusammenfassen� und� der� deutschen� steuer-
behörde�zur�Verfügung�stellen.�auch�insoweit�werden�künftig�also�schweizer�
behörden�eingesetzt,�um�den�steueranspruch�Deutschlands�durchzusetzen.

PrAxiShinweiS | noch� ist�allerdings�offen,�ob�das�abkommen� in�kraft� treten�
wird.�Dazu�bedarf�es�nämlich�noch�der�ratifizierung�durch�die�deutschen�gesetz-
gebungsorgane.�Vor�allem�die�sPD,�linke�und�grüne�halten�das�abkommen�für�ein�
falsches�signal�an�steuerhinterzieher�und�teilweise�sogar�für�verfassungswidrig.�
hierbei�können�sie�sich�jedoch�nicht�an�der�höhe�der�abgeltung�steuer�stören;�die-
se� wird� in� vielen� fällen� deutlich� oberhalb� einer� besteuerung� im� rahmen� einer�
selbstanzeige� liegen.�� Ein� viel� größerer� stein� des� anstoßes�� dürfte� vielmehr� die�
möglichkeit� sein,� unter� wahrung� der� anonymität� den� weg� zurück� in� die�
steuerehrlich�keit�einschlagen��zu�können.�niemand�wird�wissen,�von�wem�die�ge-
schätzten�milliarden��stammen,�die�anlässlich�der�legalisierung��des�bisher�unver-
steuerten� Vermögens�� in� die� kassen� des� deutschen� fiskus�� fließen.� so� darf� mit�
spannung�abgewartet�werden,�ob�bundestag�und�vor�allem�bundesrat�die�noch�
fehlende�zustimmung�zum�abkommen�erteilen.
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